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gers auf Erteilung der streitigen Arbeitserlaubnis er­
gibt, so ist jedoch bei der Prüfung, ob die Versagung 
der Arbeitserlaubnis nach den besonderen Verhält­
nissen des Arbeitnehmers eine Härte im Sinne von § 
2 Abs. 7 AE-VO bedeuten würde, die in diesen 
Grundnormen zum Ausdruck kommende Schutz­
funktion zu berücksichtigen (vgl. BSG SozR 4100, § 
19 Nr. 16; BVerwG, NVwZ 1997 S.189 f.). 

Auf dieser Rechtsgrundlage hat das Sozialgericht 
den Anspruch des Klägers auf Erteilung der Arbeits­
erlaubnis unter dem Gesichtspunkt einer besonderen 
Härte gemäß§ 2 Abs. 7 AE-VO zu Recht bejaht. 

Mirgeteilt von Maria Sabine Augstein, Tuning 

Hinweis der Einsenderin: so schon SG Stade, Urteil 
vom 28.10.1993 - S 6 Ar 66/93 

Urteil 
VG Bayreuth,§ 51 Abs. 1 AuslG 
Bangladesch: Frauenspezifische 
Verfolgung 

Abschiebungs hindernde Verfolgung droht in Bangla­
desch einer Frau, die mit einem nichtmuslimischen 
Mann verheiratet ist und die sich öffentlich zur Ste!Lung 
der Frau und zur Kritik am Islam äußert. 
Urteil des VG Bayreuth vom 28.4.1997 - B I K 95.30451 -

Aus den Gründen: 
Verfolgung durch private Dritte droht der Kläge­

rin zunächst aufgrund der Eheschließung mit ihrem 
zum Christentum konvertierten Ehemann. Diese 
Ehe ist nach islamischem Recht, dessen Durchset­
zung in Bangladesch im Laufe der letzten Monate 
noch verstärkt wurde, nicht gültig. Entgegen der 
insoweit widersprüchlichen Auskunft des Auswärti­
gen Amtes (vom 10.1.1996 und 17.4.1996), wonach 
eine Heirat zwischen Christen und Muslimen nicht 
gültig ist, die Heirat zwischen einer muslimischen 
Frau und einem christlichen Mann jedoch anerkannt 
sei, ist der insoweit plausibleren Auskunft von am­
nesry international (vom 26.3.1997) zu folgen, wo­
nach die Ehe zwischen einer muslimischen Frau und 
einem andersgläubigen Mann verboten ist und mög­
licherweise sogar nichtig ist. 

Die drohende Verfolgung berührt Leib und Le­
ben der Klägerin, weil nach Auskunft von amnesty 
international nicht auf Schutz durch die Polizei ver­
traut werden könne. Es seien dort zwei Fälle bekannt, 
in denen prominenten Personen - teilweise trotz 
gerichtlicher Verpflichtung dazu - ungeachtet ernster 
Morddrohungen kein polizeilicher Schutz gewährt 
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worden sei. Der bangladeschische Staat sei nicht wil­
lens und fähig, Personen wie die Klägerin zu schüt­
zen. 

Verfolgung durch private Dritte droht der Kläge­
rin ebenso wegen ihrer öffentlichen und veröffent­
lichten Äußerungen zur Stellung der Frau und zur 
Kritik am Islam bzw. dessen Interpretation durch 
dortige Geistliche. Zwar ist die Lage in Bangladesch 
nach Auskunft des Auswärtigen Amtes (vom 
10.1.1996 und 17.4.1996) und Auskunft von am­
nesry international (vom 26.3.1997), die insoweit 
sogar übereinstimmen, nach der Ausreise von Taslima 
Nasrin ruhiger geworden, jedoch ist nach Auskunft 
von amnesry international im Falle der Rückkehr eine 
Verfolgung durch islamische Fundamentalisten nach 
wie vor möglich und eine Strafverfolgung durch den 
bangladeschischen Staat nicht ausgeschlossen. Dies 
wird zwar vom Auswärtigen Amt bestritten, vermag 
vor dem Gesamtbild der eingeholten Auskünfte so­
wie der neueren Entwicklung in Bangladesch, die 
mehr zum Islam hin tendiert, jedoch nicht zu über­
zeugen. Zumindest Übergriffe privater Dritter er­
scheinen dem Einzelrichter daher als sehr wahr­
scheinlich. 

Diese drohenden Übergriffe stellen auch eine im 
Rahmen von § 51 Abs. 1 AuslG zu berücksichtigen­
de politische Verfolgung dar, weil sie an die politi­
schen und religiösen Überzeugungen der Klägerin 
ebenso wie an ihre Stellung als mit einem anders­
gläubigen Mann verheiratete muslimische Frau an­
knüpfen. Sie sind dem bangladeschischen Staat auch 
zuzurechnen, weil dieser nach Überzeugung des Ein­
zelrichters nicht im gebotenen Maß schutzfähig und 
schutzwillig ist. 

Mitgeteilt von Malin Bode, Bochum 

Urteil 
VG Göttingen, Art. 16 a Abs. 1 GG, § 51 
Abs. 1 AuslG 
Asyl für Frauenrechtlerin aus Afghanistan 

Einer Frau, die sich für die Gleichste!Lung der Frau 
engagiert hat, droht in a/Len Quasi-Staaten Afghani­
stans politische Verfolgung. 
Urteil des VG Göttingen vom 12.02.1997 - 4 A 4223/96 -

Die Kläger haben gegen die Beklagte sowohl ei­
nen Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigte 
nach Art. 16 a Abs. 1 GG als auch auf Feststellung 
ihrer Flüchtlingseigenschaft nach§ 51 Abs. 1 AuslG. 

Die Klägerin zu 1) muß wegen ihres Einsatzes für 
die Gleichberechtigung der Frau in allen Quasi-Staa­
ten Afghanistans mit politischer Verfolgung rechnen. 
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